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43. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 7. Dezember 1981 i.S. R.H. gegen
Staatsanwaltschaft und Kassationsgericht des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde) 
Regeste (de):

Art. 4 BV. Beweiswürdigung, Rechtsverweigerung.

Das aus einem anderen Verfahren beigezogene Gutachten, welches sich zu einer abstrakt-
wissenschaftlichen Fachfrage äussert und nicht auf den Einzelfall zugeschnitten ist, kann
prozessual einer Äusserung im wissenschaftlichen Schrifttum gleichgestellt werden; die
Anwendung der für formelle Beweismittel geltenden Vorschriften ist nicht erforderlich. Gleiches
gilt für den Beizug des Einvernahmeprotokolls der in einem anderen Verfahren gemachten
Aussage eines Gutachters mit abstrakt-wissenschaftlichem Gehalt.

Regeste (fr):

Art. 4 Cst. Appréciation des preuves, Déni de justice.

Une expertise reprise d'une autre cause et qui porte sur une question scientifique d'ordre
général et non sur un cas d'espèce peut être assimilée, du point de vue de la procédure, à un
avis de doctrine; il n'est donc pas nécessaire pour s'y référer d'avoir respecté les règles
applicables aux moyens de preuves proprement dits. Il en va de même s'agissant du procès-
verbal d'audition d'un expert s'exprimant dans le cadre d'une autre affaire sur des points
relevant des connaissances scientifiques générales.

Regesto (it):

Art. 4 Cost. Apprezzamento delle prove. Diniego di giustizia.

Una perizia richiamata da un'altra causa e concernente una questione scientifica d'ordine
generale e non una fattispecie concreta, è assimilabile, sotto il profilo procedurale, ad
un'opinione della dottrina; per riferirvisi non occorre che siano state rispettate le norme
applicabili ai mezzi di prova propriamente detti. Lo stesso vale per il verbale d'audizione di un
perito che si sia espresso nel quadro di un'altra causa su punti relativi a conoscenze
scientifiche generali.

Erwägungen ab Seite 213
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Aus den Erwägungen:

3. Das Obergericht hatte zur Frage der Gefährlichkeit von Kokain für die Gesundheit des Menschen
verschiedene Gutachten und gutachtliche Berichte aus anderen, den Beschwerdeführer nicht
betreffenden Verfahren beigezogen und deren Kopien zu den Akten genommen. Es tat dies in der
Überlegung, dass die fraglichen Gutachten den Charakter allgemeiner Berichte im Sinne von
Fachliteratur hätten, auf welche ein Gericht ohne weiteres abstellen dürfe. Diese Auffassung wurde
vom Kassationsgericht geteilt, zumal der Beschwerdeführer die Möglichkeit gehabt habe, zu ihnen
Stellung zu nehmen. H. findet, die Gutachten genügten den formellen Erfordernissen der §§ 113 und
114 ZH/StPO nicht und hinsichtlich der in einem anderen Verfahren gemachten Zeugenaussagen Dr.
X., in welchen dieser sein Gutachten bestätigt hatte, liege ein Verstoss gegen die §§ 14 und 15
ZH/StPO vor. Die Beschwerde legt nicht dar, inwiefern die Auffassung, dass die aus anderen
Verfahren beigezogenen Gutachten wegen ihres abstrakt-wissenschaftlichen Gehalts zur Frage der
Gefährlichkeit von Kokain die Bedeutung von Fachliteratur hätten und daher vom Richter gleich dieser
beigezogen werden durften, sachlich nicht vertretbar sei. In der Tat ist nicht einzusehen, wieso in
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einem früheren Verfahren eingeholte gutachtliche Berichte, die nicht auf einen Einzelfall
zugeschnitten, sondern von allgemeiner wissenschaftlicher Tragweite sind, nicht gleich einer
wissenschaftlichen Fachschrift vom Richter in Fällen sollten herangezogen werden dürfen, die mit
dem früheren Verfahren nicht zusammenhängen. Ihrem Gehalt nach - und darauf allein kommt es an,
nicht auf 
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ihre Form - sind sie von einer im Schrifttum erschienenen wissenschaftlichen Publikation nicht
wesentlich verschieden. Wo der Richter aber auf sie zurückgreift, erhebt er nicht ein Beweismittel und
verfährt er auch nicht im Sinne der §§ 109 ff. ZH/StPO, sondern zieht er eine Schrift heran, wie wenn
er ein Buch über den einschlägigen Fachbereich konsultierte. Das gilt ebenso für die von einem
Wissenschaftler in einem anderen Verfahren als "Zeugen" gemachten Aussagen, in welchen er sich
abstrakt zu bestimmten Fachfragen geäussert und seine schriftlichen Ausführungen präzisierend
bestätigt hat. Das Einvernahmeprotokoll wird hier vom Richter nicht als Beweismittel im
strafprozessualen Sinn beigezogen, sondern als eine Schrift mit abstrakt-wissenschaftlichem Gehalt
zu einer bestimmten Fachfrage. Die §§ 14 und 15 ZH/StPO fallen deshalb ausser Betracht. Ist dem
aber so, hat das Kassationsgericht weder §§ 113 und 115, noch §§ 14 und 15 ZH/StPO willkürlich
ausgelegt oder angewendet, wenn es im Beizug jener gutachtlichen Berichte und Aussagen, die ja
nicht nur dem Gericht, sondern auch dem Beschwerdeführer und seinem Verteidiger zur Verfügung
standen und von ihnen auch herangezogen wurden, keinen Kassationsgrund gesehen hat. Im übrigen
pflegt auch das Bundesgericht immer wieder auf früher von ihm selbst oder einer anderen Behörde
eingeholte Gutachten zu bestimmen Fachfragen gleich wie auf wissenschaftliche Veröffentlichungen
zurückzugreifen (z.B. auf das in BGE 90 IV 163 wiedergegebene Gutachten; das vom EJPD
eingeholte Gutachten über die Auswirkungen des Schlusssturztrunks usw.). 
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
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